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Senior ProductManager bei Aixtron:
Thomas Korst.

Im Zuge eines Immobilien-
kaufs ist es an der Tagesord-
nung, dass außer dem Grund-

stück und dem Gebäude auch
Zubehör und Ausstattung miter-
worben werden. Hierbei stellt sich
die Frage, inwieweit der Gesamt-
kaufpreis der Grunderwerbsteu-
er unterliegt. Immerhin beträgt
die Grunderwerbsteuer in Nord-
rhein-Westfalen 6,5 Prozent des
Kaufpreises. Durch die ständige
Erhöhung dieses Steuersatzes hat
sich die Grunderwerbsteuer im
Laufe der Zeit zu einem erhebli-
chen Posten entwickelt, der in die
Anschaffungskosten einzuplanen
ist. Deshalb sollte man als Erwer-
ber wissen, dass bei gleichzeitigem
Erwerb von Zubehör nicht immer
der gesamte Kaufpreis der Grund-
erwerbsteuer unterliegt.

Gegenstand der Besteuerung
bei der Grunderwerbsteuer sind
Rechtsvorgänge, die sich auf in-
ländische Grundstücke beziehen.
Zum Grundstück gehören sämt-

liche Bestandteile, somit auch
die Gebäude und die Gebäude-
bestandteile, wie beispielsweise
Heizungsanlagen, fest eingebau-
te Bad- und Sanitäreinrichtungen,
Versorgungsleitungen für Strom,
Wasser und Heizung sowie die
Dacheindeckung.

Werden zusammen mit einem
Grundstück weitere körperliche
Gegenstände oder Rechte gegen
Entgelt erworben, die nicht un-
ter den Grundstücksbegriff fallen,
ist der Kaufpreis für diesen Erwerb
regelmäßig nicht zur Gegenleis-
tung zu rechnen, weil insoweit kei-
ne Leistung für den Erwerb eines
Grundstücks vorliegt.

Dafür ist die Feststellung un-
umgänglich, welche Gegenstän-
de nach den Vereinbarungen
zwischen Verkäufer und Käu-
fer zusammen mit dem Grund-
stück veräußert werden. Eine Auf-
listung dieser Gegenstände unter
Angabe des darauf entfallenden
Kaufpreises bereits im notariellen

Kaufvertrag ist zur Beweisvorsor-
ge dringend anzuraten. Eine spä-
tere Aufteilung eines einheitlichen
Gesamtkaufpreises ist zwar noch
grundsätzlich möglich, jedoch
hinsichtlich des Nachweises oder
der Glaubhaftmachung schwierig.

Zu den körperlichen Gegenstän-
den, welche nicht der Grunder-
werbsteuer unterliegen, zählen
in den meisten Fällen das Mo-
biliar wie Einbauküchen, Heiz-
kamine, Markisen oder sonsti-
ge Einrichtungsgegenstände und
Möbel. In Bezug auf diese Gegen-
stände ist die Rechtslage eindeu-
tig. Der Kaufpreis dafür unter-

liegt nicht der Grunderwerbsteuer.
Bei Vorrichtungen zur Gewin-
nung von regenerativen Energien
wird die Beurteilung schon deut-
lich schwieriger. Thermische So-
laranlagen dienen der Wärme-
gewinnung durch Sonnenlicht.
Diese werden zur Erwärmung von
Wasser für den sanitären Bereich
oder wie eine Heizungsanlage zur
Raumheizung eingesetzt. Es han-
delt sich regelmäßig, wie bei der
Heizung auch, um Gebäudebe-
standteile und somit unterliegen
die Kaufpreise hierfür der Grund-
erwerbsteuer.

Photovoltaikanlagen erzeugen
Strom durch Sonnenenergie. Die-
nen diese ausschließlich der Ver-
sorgung des Eigenbedarfs, gehören
sie zur grunderwerbsteuerlichen
Bemessungsgrundlage. Dienen
die Anlagen zur Einspeisung in
das öffentliche Netz, unterhält der
Grundstückseigentümer einen Ge-
werbebetrieb. Derartige Photovol-
taikanlagen sind, sofern sie nicht

gleichzeitig als Ersatz für Dach-
oder Fassadenflächen dienen, als
Betriebsvorrichtungen nicht in die
grunderwerbsteuerliche Bemes-
sungsgrundlage einzubeziehen.

Derzeit anhängig ist ein Verfah-
ren beim Bundesfinanzhof (Az. II
R 49/17) zu der Frage, ob bei Er-
werb einer Eigentumswohnung
die Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer um das über-
nommene Guthaben aus einer In-
standhaltungsrücklage zu min-
dern ist. Das Finanzgericht Köln
hat mit Urteil vom 17.10.2017 (Az.
5 K 2297/16) entschieden, dass der
Kaufpreis der Immobilie nicht zu
mindern und Grunderwerb-
steuer auf den gesamten Kaufpreis
zu erheben ist. Nun haben die
obersten Finanzrichter in Mün-
chen das letzte Wort. In vergleich-
baren Fällen sollten Sie deshalb
Einspruch einlegen und Ruhen
des Verfahrens beantragen.
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Hauskauf: Grunderwerbsteuer fällt nicht für Zubehör an
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Mit UV-Strahlung gegen Corona
VON KIM STATZNER

HERZOGENRATHDie Nachfrage nach
Desinfektionsmittel boomt. Die
Pandemie und die damit einherge-
henden Hygienemaßnahmen haben
dafür gesorgt, dass in Büros, Läden
und Lokalen nun so großflächig und
regelmäßig desinfiziert wird, wie
vor der Verbreitung des Corona-
virus nur in Krankenhäusern und
Laboren. Dieser neue Bedarf könn-
te eine Technologie nun aus der Ni-
sche katapultieren: die Desinfektion
mit UV-Licht.

Produkte, die diese Technik nut-
zen, gibt es in allen Formen und
Größen. In erster Linie sind sie für
die Desinfektion von Oberflächen
ausgelegt. Aber auch Wasser und
Luft können durch eine UV-Bestrah-
lung gereinigt werden.

So verspricht zum Beispiel eine
kleine UV-Box für den Haushaltsge-
brauch, ein Smartphone nach nur
wenigen Sekunden Bestrahlung zu
99 Prozent von Keimen undViren zu
befreien. Zum Beispiel in Kranken-
häusern gibt es aber auch Appara-
turen, die ganze Räume desinfizie-
ren können.

In Spektren eingeteilt

Und so funktioniert das Ganze: UV-
Licht gibt es in verschiedenen Wel-
lenlängen, die sich in sogenann-
te Spektren einteilen lassen. Die
UV-Strahlung mit der kürzesten
Wellenlänge – zwischen 280 und 100
Millimetern – und damit der meis-
ten Energie heißt UV-C.

Diese Strahlung ist auch Teil des
Sonnenlichtes, nur kommt sie auf
der Erde für gewöhnlich nicht an, da
sie von der Ozonschicht herausgefil-
tert wird. Deshalb haben viele Orga-
nismen keine Abwehrmechanismen
gegen sie entwickelt – so auch die
meisten Viren und Bakterien nicht.
Die Strahlung zerstört die Struktur
ihrer DNA und macht sie dadurch
unschädlich.

Mit speziellen LEDs, die UV-C-
Licht produzieren, kann dieser Ef-

fekt für die Desinfektion nutzbar ge-
macht werden. Der Herzogenrather
Maschinenhersteller Aixtron produ-
ziert Anlagen, mit denen diese LEDs
hergestellt werden können.

Großes Interesse inAsien

„Die Nachfrage ist sehr stark ge-
stiegen“, sagt Thomas Korst, Seni-
or Product Manager bei Aixtron.Vor
allem in Korea und China, aber auch
im Rest von Asien, sei das Interesse
groß. In Deutschland führe man be-
reits Gespräche mit großen Herstel-
lern.„Seit Beginn der Pandemie ha-
ben wir mehr Maschinen verkauft
als in den vergangenen zwei Jahren“,
sagt Korst.

Als das Unternehmen, das gerade
erst in den MDax aufgestiegen ist,
vor rund acht Jahren die ersten ei-
genen Anlagen für UV-C-LEDs ent-
wickelte, sah das noch ganz anders
aus. „Es gab noch keine Anlage, die
in hinreichender Menge und Qua-
lität für die kommerzielle Verwen-
dung produzieren konnte“, sagt
Korst. „Dementsprechend gab es
seinerzeit auch noch fast keine Pro-
dukte, die diese LEDs verwendeten.
Wir haben also Anlagen für einen

Markt entwickelt, der sich erst als
Zukunftsmarkt abzuzeichnen be-
gann.“ Die Herausforderung bei der
UV-C-Technik: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen LEDs sind für die Her-
stellung dieser Leuchten besonders
hohe Temperaturen von bis zu 1400
Grad nötig.

Eine LED besteht aus sogenann-
ten Halbleiterkristallen. Um die-
se herzustellen, nutzen die Anla-
gen von Aixtron
eine Technologie,
mit der ultradün-
ne Schichten aus
Atomen auf klei-
ne Schieben, so-
genannte Wafer,
aufgebracht wer-
den können.

Dieser Prozess
passiert im Herzstück einer Maschi-
ne, der Prozesskammer, bei bis zu
1400 Grad. Ein Durchlauf einer sol-
chen Anlage mit jeweils 19 Scheiben
dauert etwa acht Stunden. Aus einer
Scheibe entstehen dann zwischen
1000 und 1500 hochleistungs-LEDs,
wie sie auch für die Desinfektion ge-
braucht werden.

Während Aixtron nach eigenen
Angaben einer der weltweit füh-

renden Anbieter dieser Beschich-
tungstechnik ist, mit der zum Bei-
spiel auch Solarzellen hergestellt
werden können, ist der Bereich der
UV-C-LEDs nicht das Hauptgeschäft
des Unternehmens.

„Dieser Anwendungsbereich steht
noch am Anfang“, sagt Korst. „Er
wird aber an Bedeutung gewinnen.
Die Nachfrage nach Alternativlö-
sungen für die Desinfektion wie die

durch UV-C-LEDs
wächst deutlich.“
Mit der aktuellen
Entwicklung, aus-
gelöst durch die
Pandemie, habe
man allerdings
nicht gerechnet.
„Wir hatten das
richtige Produkt

zur richtigen Zeit“, sagt Korst.
Ursprünglich stand bei der Pro-

duktentwicklung dieVirenbekämp-
fung gar nicht imVordergrund. Eine
der frühen Ideen für diese Techno-
logie sei es gewesen, Wasser zu des-
infizieren, erklärt Korst. „In diesem
Bereich gab es auch vor der Pande-
mie eine wachsende Nachfrage.“
Andere Anwendungsbereiche könn-
ten zum Beispiel die Bekämpfung

übler Gerüche in Waschmaschinen
und Staubsaugern oder das Abtöten
von Bakterien im Kühlschrank sein.

Immer mehr in den Fokus rückt
aktuell aber der Einsatz gegen das
Coronavirus. Seit Beginn der Pan-
demie arbeiten führende Konzerne
wie Start-ups an neuen Desinfek-
tionskonzepten. Dazu gehört zum
Beispiel die Luftreinigung mit UV-C-
LEDs, die für Innenräume aber auch
für Flugzeuge und öffentliche Ver-
kehrsmittel interessant ist.

Nicht für dieHändegeeignet

Andere Produkte beziehen sich
vor allem auf die Desinfektion von
Oberflächen. So gibt es zum Beispiel
bereits ein System mit UV-C-LEDs
für Rolltreppengeländer. Und so-
gar ganze Räume können mit gro-
ßen Lampen desinfiziert werden.

Im Gegensatz zum flüssigen Des-
infektionsmittel eignet sich die
UV-C-Methode allerdings nicht für
die Hände. Denn so wie die Strah-
lung Viren und Bakterien angreift,
würde sie auch die Haut schädigen.
Gänzlich ablösen wird die Lichtdes-
infektion die flüssige Variante also
auch zukünftig nicht.

Herzogenrather Spezialmaschinenhersteller Aixtron entwickelt Anlagen für die Produktion von Desinfektions-LEDs

In der Anlage AIX G5wachsen Halbleiterkristalle heran. Die Kristallschichten bilden die Grundlage für Bauelemente, die zumBeispiel für LEDs, Laser, die 3D-Sen-
sorik bei Smartphones oder 5G-Mobilfunknetze notwendig sind. FOTOS: AIXTRON

„Seit Beginnder
Pandemie habenwir
mehrMaschinen

verkauft als in denver-
gangenen zwei Jahren.“

ThomasKorst,
Senior ProductManager bei Aixtron
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Deutsche Skatbank 2,43* 65,32*
PSD Bank West 2,49 66,88
Volkswagen Bank 2,99* 80,20*
DKB Deutsche Kreditbank 3,29 88,24
SKG Bank 3,29* 88,24*
Targobank 3,45* 92,44*
Oyak Anker Bank 3,79* 101,44*
Postbank 3,79* 101,44*
ING 3,99 106,72
comdirect 4,25 113,68
Consorsbank 4,99* 133,12*
Creditplus-Bank 4,99* 133,12*
1822direkt 6,63* 176,08*
Schlechtester Anbieter 8,99* 237,04*

HaraldHeidemann (links, 65) schei-
det nach 30 Jahren aus dem aktiven
Dienst bei der S-UBG aus und wech-
selt Ende dieses Jahres in den Ruhe-
stand. 1991 trat er anderthalb Jahre
nach Gründung als zweiter Mitarbei-
ter in die Aachener Beteiligungsge-
sellschaft für denMittelstand ein.
1998wurde er vom Aufsichtsrat in
den Vorstand berufen. Seit 2011 führ-
te Heidemann die Geschäfte der mitt-
lerweile aus mehreren Unternehmen
bestehenden S-UBG Gruppe gemein-
sammit seinem Vorstandskollegen
Bernhard Kugel. ZumNachfolger von
Harald Heidemann hat der Aufsichts-
rat der S-UBGAnsgar Schleicher
(rechts, 47) für fünf Jahre zumwei-
teren Vorstandsmitglied gewählt.
Der promovierte Informatiker ist bis-
her Geschäftsführer bei der Aache-
ner DSA Daten- und Systemtechnik
GmbH, einem global agierendenmit-
telständischen Unternehmen im Soft-
ware- und Elektronikbereich.
Text: red/Fotos: S-UBG

ZURPERSON

BERLIN IG Metall, Grüne und SPD
machen sich für einen staatlichen
Beteiligungsfonds stark, der Mittel-
ständlern in der Autoindustrie zu
Hilfe kommen soll. Vor einem wei-
teren Spitzentreffen zur Lage der
Branche am Dienstag bei Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält
der Verband der Automobilindus-
trie (VDA) die Corona-Krise noch
längst nicht für ausgestanden. „Die
Lage vieler Unternehmen ist weiter-
hin angespannt“, sagte VDA-Präsi-
dentin Hildegard Müller. Die FDP
lehnte Subventionen ab, der Um-
weltverband BUND ist strikt gegen
Kaufbeihilfen für Autos mitVerbren-
nungsmotoren. (dpa)

KURZNOTIERT

Beteiligungsfonds für
Autofirmen gefordert

BERLINDie Deutsche Bahn buhlt um
junge Kunden und bietet ihnen für
den Fernverkehr eine Million ermä-
ßigte Fahrscheine an. Reisende im
Alter von bis zu 26 Jahren können
sie ab 12,90 Euro für ICE-Fahrten in
der zweiten Klasse erwerben, wie ein
Unternehmenssprecher am Sonn-
tag in Berlin erläuterte. Der jewei-
lige Preis hänge von Strecke, Zeit-
punkt und Auslastung der Züge ab.
Reisen seien dann bis Ende April
2021 möglich. (dpa)

Bahn lockt junge Leute
mit ermäßigten Tickets


